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Amtlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Weltcup 2005 Vorl. 011/05
Einreicher: Oberbürgermeister

3. Freizeitlager EM U 23 Leichtathletik Vorl. 012/05
Einreicher: Oberbürgermeister

4. Unaufschiebbare Ausgaben im Rahme der vorläufigen
Haushaltsführung 2005 Vorl. 013/05
Einreicher: Oberbürgermeister

gez. Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Öffentliche Sondersitzung
des Erfurter Stadtrates am

Dienstag, dem 11. Januar 2005, 17.00 Uhr, im Rathaus, Raum 225, Fischmarkt 1

Tagesordnung:

Beschluss Nr. I 093/2004 vom
15. Dezember 2004

Teilnahme der Landeshauptstadt Erfurt an der 
Endrunde des Wettbewerbs „Erfolgreiche Integration

ist kein Zufall.
Strategien kommunaler Integrationspolitik“

Genaue Fassung:
01 Die Landeshauptstadt Erfurt beteiligt sich an der Endrunde des Wettbewerbes „Er-
folgreiche Integration ist kein Zufall. Strategien kommunaler Integrationspolitik“.

V.: Amt 50, Ausländerbeauftragte

02 Die Landeshauptstadt Erfurt verwendet die erarbeitete Integrationsstrategie als
künftiges wie ständig zu verbesserndes Leitbild ihres Handelns und stellt dabei insbe-
sondere auch für das Jahr 2005 und darüber hinaus sicher, dass die qualifizierte Aus-
länderberatung in der Landeshauptstadt gewährleistet ist.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Beschluss Nr. I 094/2004 vom
15. Dezember 2004

Schutz für freie Träger
Genaue Fassung:
01 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bezugnehmend auf das Schreiben des Thü-
ringer Innenministeriums zur Aufstellung der Haushaltspläne für das Haushaltsjahr
2005 vom 05.11.04 beim Thüringer Innenminister anzufragen, ob wegen der Ausset-
zung der Aufstellung und Verabschiedung der Haushaltssatzung anteilig über den
31.12.04 hinaus 75 % der Zuschüsse für freiwillige Leistungen der Stadt Erfurt an
freie Träger, Verbände, usw. ausgezahlt werden können.

02 Nach Maßgabe des Antwortschreibens und daran anlehnend der Regelungen zur
vorläufigen Haushaltsführung 2005 werden ab dem 01.01.05 in Höhe von 75 % der
Zuschüsse für freiwillige Leistungen der Stadt Erfurt an freie Träger, Verbände, usw.
ausgezahlt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Beschluss Nr. I 095/2004 vom
15. Dezember 2004

Erklärung des Erfurter Stadtrates zum
Landeshaushalt 2005

Genaue Fassung:

01 Der Stadtrat Erfurt unterstützt die Forderungen des Thüringer Gemeinde- und
Städtebundes bezüglich der finanziellen Situation der Gemeinden und insbesondere
der großen kreisfreien Städte in Folge der geplanten Veränderungen beim kommuna-
len Finanzausgleich und dem Haushaltsstrukturgesetz. Die Stadt Erfurt drängt auf eine
Neuverteilung der Finanzzuweisung zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen.

02 Die Mitglieder des Stadtrates Erfurt appellieren an die Landtagsabgeordneten – in
besonderem Maße jene aus Erfurt – die berechtigten Forderungen des Thüringer
Städte- und Gemeindebundes in ihre Entscheidungen mit einzubeziehen und sich für
die Interessen der Kommunen unseres Landes einzusetzen.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Beschluss Nr. I 098/2004 vom
15. Dezember 2004

Aufhebung der Stadtratsbeschlüsse 
035/04 und 036/04

Genaue Fassung:

01 Der Stadtrat beschließt die Aufhebung der Stadtratsbeschlüsse 035/04 „Billigung
des Entwurfs des B-Planes BRV 477 Espachstraße und öffentliche Auslegung“ und
036/04 „Grundstücksverkehr – Öffentliche Ausschreibung der Fläche des ehemaligen
Espachbades“ vom 24. 03. 2004.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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Hinweis
Die Vorlagen für die Sitzung des Stadtrates können in den
Bürgerservicebüros eingesehen werden. Besucher, die an der öf-
fentlichen Sitzung des Stadtrates teilnehmen möchten,
können im Vorfeld der Sitzung Platzkarten beim
Sitzungsdienst, Rathaus, Zimmer 216, Telefon 655-2002/2003
während der Dienstzeit erhalten, da die Plätze auf der
Besuchertribüne begrenzt sind.

Ab sofort hängen auch die Tagesordnungen der öffentlichen Sit-
zungen der Ausschüsse im Bürgerservice aus; gleichfalls können
die Vorlagen der Ausschüsse eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Bürgerservicebüros 
in der Ratskellerpassage, Fischmarkt 5,

in der Löberstraße 35 und in der 
Berliner Straße 26

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr

Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr

Was Sie unbedingt noch wissen sollten
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Entwicklung des Besucherzulaufes im Bürgerservicebüro
Ratskellerpassage veranlasst das Einwohnermeldeamt zu folgen-
der Information.

Die Bürgerservicebüros in der Löberstraße 35 und in der Berliner
Straße 26 stehen Ihnen mit dem gleichen Leistungsumfang und
den gleichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Um Ihnen Wartezei-
ten und volle Wartezimmer zu ersparen, bitten wir Sie, diese bei-
den Bürgerservicebüros für die Erledigung Ihrer Anliegen stärker
zu nutzen.
Ein kleiner Umweg erspart am Ende doch Zeit und kostet weniger
Nerven.

Ihr Einwohnermeldeamt

Außergerichtliche Schlichtung
und Sühneverfahren

Information über die Schiedsstellen der Landeshauptstadt
Erfurt, Rechtsamt, Barfüßerstraße 17b, Zimmer 225,
Telefon 655 1329, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr.

Bauinformationsbüro – Löberstraße 34
Öffnungszeiten
Montag 9.00  - 16.00  Uhr
Dienstag 9.00  - 18.00  Uhr
Mittwoch 9.00  - 13.00  Uhr
Donnerstag 9.00  - 17.00  Uhr,
Freitag 9.00  - 13.00  Uhr

Tel: 0361 / 655 3914
E-Mail: bauinfo@erfurt.de

Der Stadtrat Erfurt hat in seiner Sitzung am 24.11.2004 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. I 080/2004
Genaue Fassung des Beschlusses:

Beschluss über den Beginn Vorbereitender Untersuchungen
nach § 141 Abs.3 BauGB im Gebiet „Auenstraße/ Nordhäuser Straße“

01 Das Gebiet „Auenstraße / Nordhäuser Straße“ wurde als Problemgebiet ermittelt. Der Stadtrat der
Landeshauptstadt Erfurt beschließt deshalb, zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit dieses Gebietes
Vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Abs.1 BauGB durchzuführen.

02 Das Untersuchungsgebiet „Auenstraße / Nordhäuser Straße“ ist im beiliegenden Lageplan umgrenzt,
dieser wird Bestandteil des Beschlusses. Das Untersuchungsgebiet liegt in dem Bereich, der eingegrenzt
wird durch die Gutenbergstraße, die Blumenstraße, die Moritzwallstraße, die Schlüterstraße, die Gera,
die Auenstraße, die südliche Grenze des Klinikums, die Nordhäuser Straße, die nördliche Bebauung der
Veilchenstraße, die Mühlhäuser Straße und die Albrechtstraße.

03 Gegenstand der vorbereitenden Untersuchungen ist besonders auch die problematische Verkehrslö-
sung in der Bergstraße. In diesem Zusammenhang ist eine mögliche Gebietserweiterung ggf. durch Ein-
beziehung des Nettelbeckufers zu untersuchen.

04 Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten für einen Einsatz von Städtebaufördermitteln für
die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen mit dem Fördergeber abzustimmen.

05 Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138
BauGB hinzuweisen.

* * *

Auskunftspflicht nach § 138 BauGB

Im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen sind nach dem § 138 BauGB alle Eigentümer, Mieter,
Pächter und sonstigen zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteils
Berechtigten sowie ihre Beauftragten verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft über
die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit des Gebietes
„Auenstraße / Nordhäuser Straße“ oder zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erforderlich
ist.

* * *

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Der Beschlusstext sowie der genaue Gesetzestext des §
138 BauGB können im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, Löberstraße 34, Erdgeschoss,
innerhalb der Öffnungszeiten

Montag 9.00 - 16.00 Uhr Dienstag 9.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 13.00 Uhr Donnerstag 9.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
eingesehen werden.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage des Untersuchungsbereiches der vorbereitenden Untersuchung
„Auenstraße / Nordhäuser Straße“ dar und dient nur zur allgemeinen Information.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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Genaue Fassung:
01 Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfungs-
unternehmens Mittelrheinische Treuhand GmbH versehene Prüfbericht zum Jahresab-
schluss 2003 des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Erfurt, der eine
Bilanzsumme von 241.674.712,37 EUR ausweist, wird festgestellt.
02 Das ausgewiesene Jahresergebnis 2003 in Höhe von

a) 1.970.248,97 EUR für die Sparte Entwässerung
b) - 87.025,08 EUR für die Sparte Gewässerunterhaltung
c) - 16.537,05 EUR für die Sparte Umweltlabor

wird wie folgt verwendet:
a) Für die Sparte Entwässerung werden 1.970.248,97 EUR an den Haushalt der

Landeshauptstadt Erfurt abgeführt.
b) Für die Sparte Gewässerunterhaltung wird der Verlust von 87.025,08 EUR auf

neue Rechnung vorgetragen.
c) Für die Sparte Umweltlabor wird der Verlust von 16.537,05 EUR auf neue

Rechnung vorgetragen.
Die unter Buchstabe b und c ausgewiesenen Fehlbeträge sind spätestens im Jahr 2005
auszugleichen.
03 Zur Sicherung der im Haushalt 2003 der Landeshauptstadt Erfurt eingeplanten und
ins Soll gestellten Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2.965.500
EUR werden auf Grund des verringerten Jahresergebnisses der Gewinnvortrag der
Sparte Entwässerung in Höhe von 164.867,10 EUR aufgelöst und zusammen mit einer
Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe des Differenzbetrages von
830.383,93 EUR beschlossen und dem städtischen Haushalt zugeführt.
04 Die nichtwerthaltige Forderung gegen die Landeshauptstadt Erfurt aus der Über-
nahme AVV, hier Investitionsbeteiligung Vieselbach, in Höhe von 281.355,24 EUR ist
im Jahr 2005 bilanzseitig auszubuchen.
05 Der Werkleitung wird für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung erteilt.
06 Als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2004 des Entwässerungsbetriebes
der Landeshauptstadt Erfurt einschließlich der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG wird die Mittelrheinische Treuhand GmbH
beauftragt. Die Werkleitung wird beauftragt, den erforderlichen Prüfauftrag zeitnah
auszulösen.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

* * *
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2003 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2003 haben wir mit Da-
tum vom 14. Mai 2004 den im Folgenden wiedergegebenen und mit einem Zusatz ver-
sehenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der diesem Bericht als Anla-
ge 5 beigefügt ist.
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt des Eigenbetriebes des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt

Erfurt für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzungen liegen in der Verantwortung
der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 85 Abs. 3 Nr. 2 bis 4
ThürKO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der
Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetrie-
bes und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die wirtschaftli-
che Lage aufgrund der noch ausstehenden Übernahmen von Abwasseranlagen in Er-
schließungsgebieten nicht abschließend beurteilt werden kann.“
Erfurt, 14. Mai 2004 Mittelrheinische Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft
(Siegel)

gez. Hellmich Wirtschaftsprüfer
gez. Münch Wirtschaftsprüfer

* * *
Öffentliche Auslegung

Gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV liegt der Bericht „Entwässerungsbetrieb der Landes-
hauptstadt Erfurt Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2003 und des La-
geberichtes für das Wirtschaftsjahr 2003“ einschließlich Lagebericht in der Zeit vom
7. Januar 2005 bis zum 17. Januar 2005 zur Einsichtnahme im Bürgerservicebüro
Fischmarkt 5 zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Genaue Fassung:
01 Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers ver-
sehene Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Erfurt, der eine Bi-
lanzsumme von 1.641.830,18 Euro und einen Jahresüberschuss von 11.756,43 Euro
ausweist, wird entsprechend § 25 Thüringer Eigenbetriebsverordnung festgestellt.
02 Der Jahresüberschuss des Jahres 2003 in Höhe von 11.756,43 Euro wird mit dem
Verlustvortrag in Höhe von 10.889,43 Euro verrechnet. Der sich daraus ergebende
Differenzbetrag in Höhe von 867,00 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
03 Der Stadtrat erteilt der Werkleitung der Stadtbeleuchtung für das Geschäftsjahr
2003 Entlastung.
04 Als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2004 einschließlich der Überprüfung
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
wird auf der Grundlage der vorgenommenen Angebotseinholung die FUNDUS Revi-
sion GmbH, Schillerstraße 24 in 99096 Erfurt, bestellt. Der Prüfauftrag ist rechtzeitig
durch die Werkleitung auszulösen.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

* * *
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt der Stadtbeleuchtung Erfurt, Erfurt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2003 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der Werkleitung des
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des

durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadtbeleuchtung Erfurt
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtbeleuchtung Erfurt. Der
Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadtbe-
leuchtung Erfurt und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Leipzig, den 10. Mai 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft

Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Emmel Wirtschaftsprüfer
gez. Wenzel Wirtschaftsprüfer

(Siegel)
* * *

Öffentliche Auslegung
Gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV liegt der „Prüfungsbericht Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2003 und Lagebericht Stadtbeleuchtung Erfurt, Erfurt“ einschließlich Lagebe-
richt in der Zeit vom 7. Januar 2005 bis zum 17. Januar 2005 zur Einsichtnahme im
Bürgerservicebüro Fischmarkt 5 zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Beschluss Nr. I 082/2004 vom 24. November 2004
Feststellung des Jahresabschlusses 2003 des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Erfurt

Beschluss Nr. I 085/2004 vom 24. November 2004
Feststellung des Jahresabschlusses 2003 des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Erfurt




